
Entgeltordnung der Stadt Schortens 

über die Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten ab 01.08.2013

I. Einkommensstaffel für die Entgeltermittlung in den Kindertagesstätten (Jahreseinkommensstufen)

Pers.-Haushalt/Einkommen bis Euro

Stufe 2 3 4 5 mtl. jährl. mtl. jährl. mtl. jährl.

1  -Euro- bis 15.000 18.000 21.000 24.000 68,00 816,00 86,00 1.032,00 136,00 1.632,00

2  -Euro- bis 18.000 21.000 24.000 27.000 79,00 948,00 99,00 1.188,00 158,00 1.896,00

3  -Euro- bis 21.000 24.000 27.000 30.000 93,00 1.116,00 117,00 1.404,00 187,00 2.244,00

4  -Euro- bis 24.000 27.000 30.000 33.000 115,00 1.380,00 145,00 1.740,00 231,00 2.772,00

5   -Euro- bis 27.000 30.000 33.000 36.000 132,00 1.584,00 165,00 1.980,00 264,00 3.168,00

6   -Euro- bis 30.000 33.000 36.000 39.000 154,00 1.848,00 192,00 2.304,00 308,00 3.696,00

7   -Euro- bis 33.000 36.000 39.000 42.000 181,00 2.172,00 228,00 2.736,00 363,00 4.356,00

8    -Euro- bis 36.000 39.000 42.000 45.000 203,00 2.436,00 255,00 3.060,00 407,00 4.884,00

9    -Euro- über 36.000 39.000 42.000 45.000 220,00 2.640,00 276,00 3.312,00 440,00 5.280,00

Bei mehr als 5 Familienmitgliedern erhöht sich die Einkommensgrenze in den einzelnen Stufen um je  3.000,00 Euro je unterhaltsberechtigte Person.

II. Geschwisterermäßigung

    Besuchen mehrere Kinder von Sorgeberechtigten gleichzeitig einen Kindergarten, ermäßigt sich das Entgelt, das sich aus der Einkommensstaffel ergibt, 

    für das 2. (jüngere) und jedes weitere Kind um 50 %.

III. Sonderöffnungszeiten
     Für die Inanspruchnahme der Sonderöffnungszeiten von bis zu einer Stunde täglich ist zusätzlich eine jährliche Gebühr von 180,00 € zu entrichten.

IV. Für die Inanspruchnahme des Mittagessenangebotes wird ein kostendeckendes Entgelt erhoben. Dieses richtet sich nach jeweils aktuellem

     Angebot und Nachfrage und der tatsächlichen Inanspruchnahme.

V. Das letzte Kindergartenjahr vor der Schulpflicht ist nach dem Gesetz zur Einführung der Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr entgeltfrei.

20 Std. wö. 25 Std. wö. 40 Std. wö.


